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verfügen und meist eine eigene Immobi-
lie besitzen, macht etwa zwei Drittel aller
vermögenden Kunden einer Bank aus

(für die Struktur bei der VR-Bank Bay-
reuth siehe Abbildung 1). Die Anforde-
rungen dieser Kundengruppe gehen
weit über rein finanzielle Fragen hinaus.
Themen wie testamentarische Verfü-
gung oder Firmennachfolge, Patienten-
verfügung oder Pflege berühren juristi-
sche, aber auch steuerliche Aspekte. 

Eine Bank, die ihren Beratungs- und Be-
treuungsauftrag ernst nimmt, kann sich
daher nicht auf die reine Bestandsverwal-
tung beschränken. Sie muss eine ganz-
heitliche Beratung über Generationen
hinweg anbieten.

Bisher ist den wenigsten dieser Kunden
bewusst, welche Lücken sich in ihrer Fi-
nanzplanung befinden. Das betrifft
eine altersgerechte Vermögensstruktur
und die Abdeckung von Altersrisiken –
etwa den Pflegefall oder die Versor-
gung von Angehörigen. Ebenso steht
die steuerlich optimierte Vermögens-
nachfolge und damit letztlich die Wohl-
standssicherung über Generationen
hinweg im Fokus. 

Allerdings bestätigen neuere Studien,
dass die Themen Vermögensübertra-
gung, Erb- und Stiftungskonzepte deut-
lich an Bedeutung gewonnen haben.
Das ist wenig verwunderlich, denn in
den nächsten Jahren werden große Ver-
mögen den Besitzer wechseln. Vor die-
sem Hintergrund ist es erstaunlich, dass
gerade viele vermögende Kunden keine
Regelungen zur Nachfolge getroffen
haben. Noch überraschender: 95 Pro-
zent der privaten und 90 Prozent der
unternehmerischen Testamente sind
fehlerhaft oder unvollständig (siehe Ab-
bildung 2).

VEP – Teil des Beratungs-
und Betreuungsauftrags

Angesichts dieser Fakten hat die VR-
Bank Bayreuth bereits im Jahr 2008 mit
dem Projekt Vorsorge- und Erbschafts-
planung (VEP) begonnen, indem zwei

Die Kunden ab 55 Jahre, die über ein li-
quides Vermögen bei einer Genossen-
schaftsbank von mehr als 150.000 Euro

Erlebbarer Mehrwert
VR-Bank Bayreuth punktet mit Estate Planning im regionalen Markt

Alexander Morof und Markus Schappert

„Raue Sitten im Private Banking“ konstatierte jüngst die FAZ. Denn ältere und ver-

mögende Privatkunden sind so wechselwillig wie nie zuvor. Selbst wenn dieses

harsche Urteil eher auf die traditionellen Privatbanken gemünzt war – auch die

genossenschaftlichen Institute müssen stärker auf die speziellen Bedürfnisse älte-

rer Menschen eingehen, wenn sie ihre Position als Qualitätsführer dauerhaft si-

chern wollen. Das hat die VR-Bank Bayreuth getan und bietet nun Estate Plan-

ning an. Der erlebbare Mehrwert für den Kunden macht dabei sogar den Einstieg

in die Honorarberatung möglich

Abb. 1: Alters- / Volumenstrukturen vermögender Privat-

kunden

Basis: Private Haushaltseinheiten/Einzelkunden, Gesamtanlagevolumen = Passiv + Depot B + Union

Anlagekonto + BSH + Rückkaufswert Vers., Dez. 2008

Abb. 2: Qualität von Erbfallplanungen

Quelle: Emnid Institut, Deutsches Forum für Erbrecht
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Berater (von insgesamt 50) an der ADG
die Zusatzqualifikation als Certified
Estate Planner (CEP) erwarben. Erst da-
mit wird der klassische Bankberater in
speziellen Fragen – beispielsweise des
Erb- und Steuerrechts – kompetenter
Ansprechpartner des Kunden. 

Der eigentliche Startschuss fiel dann zur
Jahresmitte 2009 mit einem umfangrei-
chen Leistungsspektrum (siehe Infokas-
ten unten). Ausgangspunkt: Eine genos-
senschaftliche Bank ist als neutraler Part-
ner für den Einstieg in eine derart inte-
grierte Beratung nahezu prädestiniert.
Sie genießt einerseits weiterhin einen im
Vergleich zu anderen Institutionen ho-

hen Vertrauensvorschuss – trotz der Fi-
nanzmarktkrise. Andererseits ist sie
durch den § 1 GenG zur Förderung ihrer
Mitglieder explizit verpflichtet.

Von vornherein sollte es in diesem Pro-
jekt nicht darum gehen, als Ersatz für
Steuerberater, Rechtsanwälte oder No-
tare zu dienen oder gar in Konkurrenz zu
diesen zu treten. Das Konzept sieht le-
diglich vor, die Kunden auf eventuelle
Fallstricke hinzuweisen und – sofern vor-
handen – dabei die juristischen und steu-
erlichen Berater der Kunden gezielt ein-
zubinden. Zusätzlich hat sich die VR-
Bank Bayreuth ein Netzwerk an Rechts-
anwälten und Steuerberatern aufge-
baut, auf das sie im Bedarfsfall zurück-
greifen kann. Dazu können je nach Leis-
tungsportfolio weitere Spezialisten sto-
ßen – bis hin zu Bestattungsinstituten
und Pflegeunternehmen. Ein solches ei-
genes Netzwerk ist zwingend notwen-
dig, weil selbst vermögende Kunden nur
bedingt über entsprechend kompetente
Ansprechpartner verfügen.

Ohne Spezialistenwissen in der Bank
funktioniert Estate Planning nicht.
Denn ständig müssen Neuerungen und
Änderungen berücksichtigt werden,
die sich durch Reformen des Erb-, Be-
treuungs- und Pflegerechts sowie des
Erbschaftssteuerrechts ergeben. Ohne
frühzeitige integrierte Planung kann
der Kunde hier substanziell Vermögen
verlieren. Aufgabe des Vorsorge- und
Erbschaftsplaners ist es, in diesem Rah-
men gemeinsam mit dem Kunden und
unter Einbindung externer Fachleute
ein maßgeschneidertes Gesamtkonzept
zu entwickeln und dessen Umsetzung
zu begleiten.

Mit VEP hat die VR-Bank Bayreuth die
Chance ergriffen, dieses Wachstumsfeld
als erstes Institut im regionalen Markt
mit hoher Professionalität zu besetzen,
dem Kunden nachhaltigen Mehrwert zu
bieten und für ihn noch attraktiver zu
werden. Denn VEP erreicht eine erheb-

lich größere Tiefe als die klassische
Kunde-Bank-Beziehung. Die externe Be-
gleitung in die Einführung dieses Ge-
schäftsfelds durch einen spezialisierten
Berater – hier die GGB – ist sinnvoll.

Honorarberatung: gelunge-
ner Einstieg

Eine wesentliche Säule des Konzepts ist
die Honorierung. VEP bietet die VR-
Bank Bayreuth erstmalig auf Honorar-
basis an, weil es sich um ein klar abge-
grenztes Geschäftsfeld handelt. Die Ho-
norarberatung ist entgegen landläufi-
ger Meinung durchaus beim Kunden in
diesem Segment durchsetzbar, wenn er
den rechenbaren Nutzen erkennt. Dann
ist er auch bereit, für nachweisbare
Leistung einen angemessenen Preis zu
bezahlen.

Dieses gebührenfinanzierte Beratungs-
modell ist für dieses spezielle Geschäfts-
feld ohne Alternative, da es sonst nicht
kostendeckend und ertragsbringend be-
trieben werden könnte. Beispielsweise
fallen laufend Kosten für Softwarelizen-
zen an. Zudem müssen die Berater ihr
Know-how bei diesen komplexen The-
mengebieten ständig aktuell halten. 

Leistungen

unter dem Dach der Vorsorge- und
Erbschaftsplanung:

� Pflege und Vollmachten,

� Erben/Vermögensnachfolge (bei
oft komplexen Familienstruktu-
ren),

� Absicherung und Versorgung
des Ehepartners,

� Lebzeitige Vermögensübertra-
gung,

� Patientenverfügung,

� Vorsorgevollmachten und
Betreuungsverfügungen,

� Unternehmensnachfolge,

� Stiftungsberatung inklusive Bür-
gerstiftung,

� Netzwerk aus ausgewählten No-
taren, Rechtsanwälten und Steu-
erberatern,

� Abwicklungstestamentsvollstre-
ckung,

� Altersgerechte Vermögensstruk-
tur herstellen (etwa durch Bün-
delung der Bankverbindungen
eines Kunden).

VR-Bank Bayreuth

Bilanzsumme 856 Millionen 
Euro

Kunden 54.100

Kundenkredite 408 Millionen 
Euro

Kundeneinlagen 701 Millionen 
Euro

Gewinn (v. Steuern) 1,00 % der DBS

Mitarbeiter 246

Filialen 25

Zahlen: 31.12.2009



Trotzdem kann die Notwendigkeit eines
Beratungshonorars einige Kunden zu-
nächst irritieren, weil der deutsche Bank-
kunde bisher an eine kostenfreie Bera-
tung gewöhnt ist. Nur wenige sind bis-
lang bereit, für eine neutrale, allein am
Kundeninteresse orientierte Beratung zu
zahlen. Daran hat auch die Finanzmarkt-
krise wenig substanziell geändert. Doch
die Erfahrung aus den mittlerweile um-
gesetzten VEP-Beratungen zeigt, dass es
für die Berater kaum ein Problem ist, an-
gemessene Beratungshonorare beim
Kunden durchzusetzen. 

Die Erfahrungen der ersten zehn Monate
VEP zeigen zugleich, dass zunächst ein
Bewusstsein beim Kunden für die The-
matik geschaffen werden muss. Das
braucht Zeit. Viele vermuten in diesem

Angebot lediglich alten Wein in neuen
Schläuchen. Von sich aus kommt daher
kaum ein Kunde auf die Bank zu. Ein
Selbstläufer ist VEP nicht.

Daher bietet die VR-Bank Bayreuth zu-
nächst ein kostenfreies und unverbindli-
ches Erstgespräch an, bei dem unter an-
derem der voraussichtliche Aufwand für
eine individuelle Vorsorge- und Erb-
schaftsplanung abgeschätzt werden
kann. Dies hängt sowohl von Umfang
und Struktur des Vermögens wie auch
den familiären Hintergründen sowie
dem gewünschten Grad der Begleitung
durch die Bank ab. Dazu fließen zusätz-
lich zur Vorsorge- und Absicherungssi-
tuation die Einkommens- und Liquidi-
tätslage sowie die Lebensplanung und
erbrechtliche Regelungen mit ein. Daraus

ergibt sich bereits ein grober Überblick
über Lücken und Problemfelder.

Hohe Transparenz dank inte-
grierter Betrachtung

Dieses Eingangsgespräch dauert ein bis
zwei Stunden. Am Ende können dem
Kunden erste Anhaltspunkte gegeben
werden, mit welchen Kosten er bei wel-
chem Leistungsumfang rechnen kann.
Meist bewegt sich das Honorar zwischen
250 und 2.500 Euro.

Nach Abschluss des Beratungsvertrags
geht es in die Detailarbeit. Daraus resul-
tieren Empfehlungen, die der Kunde in
gedruckter Form mit nach Hause neh-
men kann. Dieser Bericht bildet die
Grundlage für alle weiteren Entschei-
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dungen. Die Kunden schätzen diese
Transparenz und die integrierte Betrach-
tungsweise ihrer Ziele, ihrer Vorsorge, ih-
rer Versorgung und ihrer Nachfolge.
Dies kennen sie weder von ihrem Steuer-
berater noch ihrem Rechtsanwalt. Ent-
scheidend: Hier muss der Kunde erken-
nen, dass die Empfehlungen der Bank
für ihn einen Mehrwert bringen und
folglich die Dienstleistung zu Recht be-
preist wird.

Dabei erweist sich die eingesetzte Pla-
nungssoftware als wertvolle Unterstüt-
zung. Die Auswahl aus insgesamt vier
Programmen wurde maßgeblich durch
die praktischen Erfahrungen der GGB-
Berater bestimmt. Nicht umsonst hat die
VR-Bank Bayreuth seit dem Start des
Estate-Planning-Angebots im Juli 2009
bereits eine deutlich zweistellige Anzahl
an VEP-Beratungen umgesetzt. Tendenz
weiter steigend. Die Akzeptanz ist umso
zufriedenstellender, als die Bank mit
Werbemaßnahmen eher zurückhaltend
ist. Zweimal im Jahr finden „VR-Vorsor-

getage“ statt, auf denen die jeweiligen
Spezialisten aus dem Netzwerk darüber
referieren, worauf es in ihrem Fachge-
biet ankommt und was zu beachten ist.
Das Interesse ist groß. 100 bis 200 Teil-
nehmer sind die Norm – eine gute Reso-
nanz angesichts von 5.500 vermögen-
den Privatkunden bei der VR-Bank Bay-
reuth insgesamt. 

Um das Angebot zu pushen, wird den
Kundenberatern vorgegeben, eine be-
stimmte Anzahl an Terminen für die bei-
den CEP im Jahr zu vereinbaren. Derzeit
sind die beiden Berater mit jeweils 50
Prozent ihrer Beratungskapazität für das
Thema eingeplant. Gemeinsam mit den

CEP werden zudem individuelle Ziele hin-
sichtlich Beratungshonorar und Erträgen
vereinbart.

Wichtig: Der Erfolg dieses Geschäftsmo-
dells erfordert viel Qualifikation und Kon-
zeption im Vorfeld. Als Betreuer sind Per-
sönlichkeiten gefragt, die nicht nur fach-
lich qualifiziert sind, sondern darüber hi-
naus großes Einfühlungsvermögen besit-
zen und komplexe Herausforderungen lö-
sen können. Erst der tatsächliche Schritt
weg vom Produktverkauf hin zu einer
echten ganzheitlichen Beratung ohne
Wenn und Aber schafft Glaubwürdigkeit,
gewinnt Vertrauen und festigt die Bezie-
hung zum Kunden nachhaltig. �
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Estate Planning soll die Lücken in der

Vermögensstruktur schließen.

Dr. Markus Schappert ist Leiter

Firmenkunden bei der VR-

Bank Bayreuth.

E-Mail: markus.schappert@

vr-bank-bayreuth.de

Alexander Morof ist Seniorbe-

rater bei der GGB-Beratungs-

gruppe GmbH und dort für

das Geschäftsfeld Vermögens-

betreuung und Estate Plan-

ning verantwortlich.

E-Mail: amorof@ggb-bg.de
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